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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
 
Staatsform: Präsidiale Republik, 23 Provinzen + autonome Stadt Buenos Aires 
 
Fläche: 2,78 Mio. km² 

 
Bevölkerung: ca. 39,5 Mio. Einwohner, Bevölkerungswachstum ca. 1% 
 
Städte: Buenos Aires: autonome Stadt, Regierungssitz, Haupthafen, Handels- und 

Wirtschafts- sowie Kulturzentrum (3 Mio. Ew., im Großraum 12,2 Mio. Ew.) 
 Córdoba: Hauptstadt der Provinz Córdoba (1,3 Mio. Ew.) 
 Rosario: Hauptstadt der Provinz Santa Fé (1,1 Mio. Ew.) 
 Mendoza: Hauptstadt der Provinz Mendoza (0,9 Mio. Ew.) 
 San Miguel de Tucumán: Hautstadt der Provinz Tucumán (0,7 Mio. Ew.) 
 La Plata: Hauptstadt der Provinz Buenos Aires (0,7 Mio. Ew.) 
 
Klima: Schwankt je nach geografischer Breite zwischen subtropisch (Norden) und 

arktisch (Süden). In der Hauptstadt und den wirtschaftlich wichtigsten 
Provinzen (Buenos Aires, Santa Fé und Córdoba) herrscht gemäßigtes Klima; 
in Buenos Aires liegen im Sommer (Dezember, Januar, Februar) die 
durchschnittlichen Tagesmindest- und Höchsttemperaturen zwischen 18°C 
und 30°C, im Winter (Juni bis September) zwischen 5°C und 15°C. 

 
Historischer Überblick 
Argentinien wurde ab 1516 von den Spaniern kolonisiert und erlangte 1810 die Selbstbestimmung 
und 1816 seine Unabhängigkeit von Spanien. Seit 1853 besitzt das Land eine demokratische 
Verfassung, die ziemlich stark zentralistisch auf Buenos Aires ausgerichtet ist und sich am 
Präsidialsystem der USA orientiert. 
 
Argentinien entwickelte sich besonders im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und zählte zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts zu den 20 reichsten Ländern der Erde. Bedingt wurde das rasche 
Wirtschaftswachstum vor allem durch die blühende Landwirtschaft (Rinder, Schafe, Getreide, etc.) 
Argentiniens. Das Land zog in dieser Zeit zahlreiche spanische und italienische, aber auch 
deutsche, englische und andere europäische Einwanderer an. Die Bevölkerung ist daher fast 
ausschließlich europäischer Abstammung. 
 
Mit der Machtübernahme durch Perón im Jahre 1943 begannen jedoch die Verstaatlichung und 
der wirtschaftliche Niedergang des Landes. Die Zeit nach der Absetzung Peróns (1955) ist durch 
abwechselnde Militär- und Zivilregierungen gekennzeichnet, die auch keine stabile wirtschaftliche 
Lösung für das Land fanden. Nach dem 1982 verlorenen Krieg um die Islas Malvinas 
(Falklandinseln) machten die Militärs zivilen und demokratisch gewählten Regierungen Platz. 
  
Das 1991 lancierte neo-liberale Wirtschaftsprogramm mit weit reichenden Privatisierungen, der 
Liberalisierung des Außenhandels und der Peso-Dollar-Parität brachte schnelles Wachstum. Ende 
der 90er Jahre machten sich jedoch die Schwächen (hohes Budgetdefizit, ineffiziente Verwaltung) 
immer stärker bemerkbar. Aufgrund der explodierenden Schulden, Dauerrezession und massiven 
Devisenabflüssen musste Ende 2001 der staatliche Schuldendienst selektiv eingestellt und Anfang 
2002 unter chaotischen Umständen die Bindung des Peso an den Dollar aufgegeben werden, der 
sofort massiv an Wert verlor und das Land in eine noch tiefere Rezession stürzte. 
 
Die ab 2002 international stark steigenden Rohstoffpreise und der sehr günstige Wechselkurs des 
argentinischen Pesos ermöglichten einen ausgeprägten Exportboom, der die Wirtschaft sehr rasch 
wieder auf die Beine brachte. Gegen Ende 2005 war das seit 1998 verlorene Terrain bereits 
wieder aufgeholt und ein auch im internationalen Vergleich sehr hohes Wachstums ging bis 2008 
weiter, brach aber dann zunehmend stark ein, wobei neben internen Faktoren auch die 
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weltwirtschaftsbedingt beträchtlich gefallenen Preise für die argentinischen Hauptexportgüter eine 
Rolle spielten. 
 
Die argentinische Gesetzgebung verfügt über ein Zwei-Kammern-System. Die Justizpartei (Partido 
Justicialista = Peronisten) verfügt in beiden Häusern über die Mehrheit und kontrolliert die meisten 
Provinzen. 
 
Mitgliedschaft in wirtschaftlich relevanten internationalen Organisationen 
UNO, OAS, IWF, Interamerikanische Entwicklungsbank (BID), Weltbank, GATT/WTO, ALADI, 
MERCOSUR 
 
Besondere Abkommen 
MERCOSUR (Gemeinsamer Markt des Südens): Seit 01.01.1995 besteht eine Zollunion zwischen 
Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Dies bedeutet grundsätzlich eine weitgehende 
Zollfreiheit unter den Mitgliedsländern (diese Zollfreiheit gilt allerdings nicht für Waren mit Ursprung 
außerhalb des MERCOSUR, die nach einer Verzollung in einem MERCOSUR-Land bei der 
Verbringung in ein anderes MERCOSUR-Land dort neuerlich verzollt werden müssen!) und die 
Implementierung eines gemeinsamen Außenzolls. Derzeit bestehen Zolltarifunterschiede in den 
Bereichen Kapitalgüter, Informationstechnologie und Telekommunikation, Automobilindustrie und 
Zuckerindustrie. Jedes Land führt noch eine begrenzte Liste von Gütern, die uneinheitlich 
behandelt werden dürfen. In einer schrittweisen Harmonisierung soll die völlige Zollfreiheit im 
Binnenhandel und ein zu 100% gemeinsamer Außentarif erreicht werden.  
Chile, Bolivien, Ecuador, Kolumbien und Peru sind assoziierte Mitglieder. Kuba und Mexiko führen 
Verhandlungen, um assoziierte Mitglieder zu werden. Ausführliche Information zum MERCOSUR: 
in spanischer und portugiesischer Sprache unter http://www.mercosur.int. 
 
ALADI (Lateinamerikanische Integrationsgemeinschaft): Im Rahmen dieses Abkommens, welches 
am 12.08.1980 in Montevideo unterzeichnet wurde, haben zwölf lateinamerikanische Staaten 
(Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Paraguay, Peru, 
Uruguay und Venezuela) Zollabkommen zur bilateralen und regionalen Gewährung von 
Präferenzzöllen vereinbart. Ausführliche Information zum ALADI: in spanischer, portugiesischer 
und englischer Sprache unter www.aladi.org.  
 
 
Abkommen mit Deutschland 
 Doppelbesteuerungsabkommen 
 Investitionsschutzabkommen 
 Luftverkehrsabkommen 
 Rahmenabkommen zur Technischen Zusammenarbeit 
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WIRTSCHAFTSINFORMATIONEN 
 
Argentinien verfügt über einen traditionell starken Agrarsektor (Soja, Rinder, Weizen, 
Sonnenblumen, Mais, etc.), über ergiebige Bodenschätze (Erdöl und Erdgas, Gold, Kupfer und 
andere Mineralien), die erst in den letzten Jahren verstärkt ausgebeutet werden und eine gut 
entwickelte Industrie. Die Wirtschaft Argentiniens verzeichnete nach dem wirtschaftlichen 
Zusammenbruch im Jahre 2002 in den letzten Jahren (2002-2008) eine spektakuläre Entwicklung 
und ist in diesem Zeitraum real durchschnittlich um 8,5% angewachsen. Schon gegen Ende 2005 
wurde nominell der Höchststand des Jahres 1998 bereits wieder überschritten. Auch 2008 konnte 
mit +7,0% immer noch ein beeindruckendes Wachstum erzielt werden. Neben dem stark 
wachsenden Dienstleistungssektor zählten 2008 zu den Branchen mit dem höchsten Wachstum 
die Industrie und die Bauwirtschaft, während der Agrarsektor Einbußen erleiden musste.  
Seit Mitte 2008 ist aber ein zunehmend starker Einbruch des Wirtschaftswachstums zu 
verzeichnen, wobei neben internen Faktoren auch die weltwirtschaftsbedingt beträchtlich 
gefallenen Preise für die argentinischen Hauptexportgüter eine Rolle spielen. Im vierten Quartal 
2008 wurde die argentinische Wirtschaft von der Weltwirtschaftskrise erfasst. Dies hat erhebliche 
Auswirkungen für das Wirtschaftswachstum, die Industrieproduktion und die soziale Lage zur 
Folge. 
 
 
Makroökonomische Daten 
Bevölkerung 38,6 Mio. 
 Einheit 2006 2007 2008 p 2009 p 
BIP pro Kopf  USD 5.475 6.610 7.480 8.330 
Bruttoinlandsprodukt Mrd. USD 214,3 261,2 298,4 335,5 
Wachstumsrate BIP, 
real 

% 8,5 8,7 6,0 4,0 

Inflationsrate % 10,9 8,8 9,7 10,7 
Arbeitslosenquote % 10,2 8,5 8,2 8,0 

Quellen: Bayerische Landesbank; p = Prognose 
 
Die argentinische Wirtschaft wuchs im 1. Halbjahr 2008 nach wie vor stark. Mit 7,5% Zuwachs des 
Bruttoinlandsproduktes (BIP) lag Argentinien über dem regionalen Durchschnitt in Lateinamerika 
(4,7%). Allerdings verlangsamte sich das Wachstum etwas gegenüber dem Vorjahr (2007 betrug 
die Zuwachsrate noch 8,7%). Im 4. Quartal erreichte das Wachstum nur noch 4,9%; die rezessiven 
Tendenzen zeigte sich 2009 deutlich: Nach Angaben der staatlichen Statistik-Agentur INDEC sank 
das BIP im 2. Quartal um -0,8%, nach einem Anstieg um +2% im 1. Quartal. Während die 
Industrieproduktion um 7,6% einbrach, hält der Dienstleistungssektor mit +3,4% Wachstum der 
Krise stand. Private Analysten gehen allerdings davon aus, dass Argentinien sich mit einem 
negativen Wachstum in 2 bzw. 3 aufeinander folgenden Quartalen bereits in einer Rezession 
befindet. Vor allem die Metall- und Automobilindustrie, die in Vorjahren Wachstumsmotoren waren, 
erlitten seit Ende 2008 starke Einbrüche, gefolgt von erdölverarbeitender Industrie und 
Textilbranche. Die Automobilindustrie hat mit Hilfe der staatlichen Konjunkturprogramme sowie 
wiederauflebender Exporte – vor allem nach Brasilien - die Talsohle von Anfang 2009 überwunden 
und zeigt eine leicht steigende Tendenz, liegt aber noch immer noch weit unter den - sehr guten - 
Vorjahreswerten. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und kurzlebigen Konsumgütern ist stabil, 
brach aber bei langlebigen Konsumgütern dramatisch ein. (Quelle: Auswärtiges Amt) 
 
2008 betrug der Anteil des Agrar-, Forst- und Fischereisektors am Gesamt-BIP 9,0% (2007: 8,6%). 
Der Agrarsektor einschließlich der Ernährungsindustrie und des -handels trugen zu rund 20% der 
Wirtschaftsleistung Argentiniens bei. Das Wachstum dieses traditionell wichtigsten 
Wirtschaftszweigs im Land blieb 2008 mit nur 2,3% weit hinter dem Wert von 10% in 2007 zurück. 
Einige Sparten verzeichneten sogar ein negatives Wachstum. Eine außergewöhnliche Dürre und 
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der Streit des Agrarsektors mit der Regierung über Exportabgaben verursachten einen drastischen 
Rückgang der letzten Ernte von rd. 95 Mio. t (2008) auf ca. 62 Mio. t (2009). 
Die Regierung hielt sich 2008 mit Investitionen zunächst etwas zurück, nachdem die 
Staatsausgaben im Wahljahr 2007 stark gestiegen waren. (Quelle: Auswärtiges Amt) 
 
Die Inflationsrate lag 2009 nach Berechnungen der staatlichen Statistik-Agentur INDEC bei ca. 
7%. Seit 2007 zieht die Mehrzahl der privaten Experten die offizielle Zahl in Zweifel und schätzt die 
reale Inflation deutlich höher ein (ca. 17-23%). Die Abkühlung des Wirtschaftswachstums 
verringerte allerdings  den Inflationsdruck wieder etwas. Die geringe Verflechtung Argentiniens mit 
den internationalen Finanzmärkten hat das Land zunächst vor den Auswirkungen der 
internationalen Finanzkrise abgeschirmt. Inzwischen machen sich erste negative Folgen auf die 
Binnenkonjunktur bemerkbar, auch wenn Argentinien als Agrarexporteur auch weiterhin eine 
relativ stabile Ausgangslage hat. 
 
Bedeutende Wirtschaftssektoren 
- verarbeitende Industrie (Nahrungsmittel-, (petro-)chemische, Kunststoff-, Papier-, Leder- und 

Textilindustrie) 
- Agrarsektor 
- Bergbau und Bauwesen 
-  Metall-, Maschinenbau- und Automobilindustrie 
 
 
 
AUSSENHANDEL  
 
Außenwirtschaftliche Indikatoren 
  2006 2007 2008 p 2009 p 
Exporte weltweit Mrd. USD 46,5 55,8 70,0 75,0 
Importe weltweit Mrd. USD 32,6 42,5 58,0 65,0 
Handelsbilanzsaldo Mrd. USD 13,9 13,3 12,0 10,0 
Quelle: Bayerische Landesbank; p = Prognose 
 
 
Wichtigste Handelspartner 

Import 
2008 

(in Mrd. USD)
Anteil
(in %) 

Export 
2008 

(in Mrd. USD)
Anteil 
(in %) 

Brasilien 17,79 31 Brasilien 13,41 19 
USA 6,89 12 VR China 6,36 9 
VR China 6,89 12 Chile  4,94 7 
Deutschland 2,29 4 USA 4,94 7 
Mexiko 1,72 3 Spanien 2,82 4 
Quelle: Der Fischer Weltalmanach 2010 
 
Wichtigste Im- und Exportprodukte  

Import 
2008  

(in Mrd. USD)
Anteil
(in %) 

Export 
2008 

 (in Mrd. USD)
Anteil 
(in %) 

Maschinen 8,61 15 Tierfutter  7,77 11 
Kfz und Kfz-Teile 8,61 15 Kfz u. -teile 7,06 10 
Chemische 
Erzeugnisse 

7,46 13 
Tierische und 
pflanzliche Öle  

7,06 10 

Elektronik 5,74 10 Erdöl 5,65 8 

Brennstoffe 2,87 5 
Chemische 
Erzeugnisse 

5,65 8 

Quelle: Der Fischer Weltalmanach 2010 
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AUSSENHANDEL MIT DEUTSCHLAND 
 
Deutschland – Argentinien 
(in Mio. Euro) 

2006 2007 2008 p 
Januar-Mai 

Deutsche Einfuhr 1.299 1.494 721 
Deutsche Ausfuhr 1.350 1.710 758 
Saldo aus deutscher Sicht 51 216 37 
Quelle: Bayerische Landesbank 
 
Wichtigste Im- und Exportprodukte  

Import 
2008  

(in Mio. EUR)
Anteil
(in %) 

Export 
2008 

 (in Mio. EUR)
Anteil
(in %) 

Erzeugnisse des 
Ernährungsgewerbes 

753 44 Kraftwagen und -teile 508 27 

Erzeugnisse der 
Landwirtschaft, 
gewerblichen Jagd 

290 17 Maschinen 399 22 

Erze 241 14 
Chemische 
Erzeugnisse 

335 18 

Kraftwagen und -teile 235 13 
Geräte der 
Elektrizitätserzeugung 
und -verteilung u.ä. 

93 5 

Chemische 
Erzeugnisse 

71 4 
Medizintechnische, 
optische u.a. technische 
Erzeugnisse 

87 4 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
 
 
AUSSENHANDEL MIT BAYERN 

 

Bayern – Argentinien 
(in Tsd. Euro) 

2006 2007 2008 

Export 242.453 253.898 238.705 
Import   35.743   46.412   36.256 
Saldo 206.710 207.486 202.449 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
 
 
Die fünf wichtigsten Im- und Exportprodukte von bzw. nach Argentinien 

Importprodukte 
2008 

(in Tsd. Euro) 
Anteil
(in %)

Exportprodukte 
2008 

(in Tsd. Euro) 
Anteil 
(in %) 

Erzeugnisse der 
Landwirtschaft, 
gewerbliche Jagd 

13.671 38 Kraftwagen und -teile 76.968 32 

Erzeugnisse des 
Ernährungsgewerbes 

8.129 22 Maschinen 60.536 25 

Kraftwagen und 
Kraftwagenteile 

6.900 19 Elektrogeräte 24.771 10 

Chemische 
Erzeugnisse  

2.082 6 
Chemische 
Erzeugnisse 

20.886 9 

Eisen- u. 
Stahlerzeugn., NE-
Metalle u. -erzeug 

1.510 4 

Medizintechnische, 
optische u.a. 
technische 
Erzeugnisse 

12.380 5 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
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INFORMATIONEN ZUR GESCHÄFTSABWICKLUNG UND MARKTBEARBEITUNG 
 
Im Allgemeinen werden die Märkte in Argentinien durch viele unabhängige Händler und Importeure 
bearbeitet. Handelsketten gewinnen immer mehr an Bedeutung. Auch diese werden meist durch 
lokale Vertreter betreut, die für einen erfolgreichen Markteintritt fast immer Voraussetzung sind. 
Europäische Handelsgewohnheiten herrschen vor, wobei aber der persönliche Kontakt wichtig ist. 
Spanischsprachige Verkaufsunterlagen erleichtern die Marktbearbeitung. 
 
Landes- und Geschäftssprache 
Spanisch, daneben meist Englisch 
 
Maße und Gewichte 
metrisches System 
 
Normen 
IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) sowie ISO und DIN bzw. EN. IRAM-
Normen basieren häufig auf internationale, amerikanische oder europäische Normen, jedoch gibt 
es häufig keine Äquivalenz zwischen den IRAM-Normen und den europäischen Normen (EN). 
 
Normen senken Transaktionskosten und fördern die Zusammenarbeit. In Deutschland ist das DIN 
Deutsche Institut für Normung e.V. erste Adresse, wenn es um Normen und Regelwerke geht, und 
vertritt die deutschen Interessen in den weltweiten und europäischen Normungsorganisationen 
(CEN bzw. ISO). Auskunft: Deutsches Institut für Normung e. V., Burggrafenstraße 6, 10787 
Berlin, Tel: +49 (0)30-26-01-0, Fax: +49 (0)30-26-01-12-31, E-Mail: postmaster@din.de, Internet: 
www.din.de. 
 
Währung 
Argentinischer Peso (ARS) 
1 Argentinischer Peso (ARS) = 0,18825 (EUR) 
1 Euro (EUR) = 5,14868 Argentinische Peseta (ARS) (Stand: 01.03.2010) 
 
Preiserstellung 
FOB, CFR oder CIF; bei Containerverschiffung besser FCA, CPT oder CIP; 
in USD, EUR, aber auch in anderen Währungen 
 
Zahlungskonditionen 
Die Vereinbarung jeder Zahlungsart ist möglich. Eine bestätigte und unwiderrufliche 
Akkreditiveröffnung ist in Argentinien gegenwärtig mit hohen Kosten verbunden (zwischen 15 und 
30% des CIF-Wertes). Aus diesem Grund wird diese Zahlungsmodalität im Moment wenig benutzt. 
Dagegen können Vorauszahlungen bis 100% des Warenwertes vereinbart werden.  
 
Nach Möglichkeit sollte versucht werden, Garantien von ausländischen Mutterhäusern oder 
Banken in Drittstaaten zu erhalten, bei denen der argentinische Geschäftspartner über ein Konto 
verfügt. Bei Erstgeschäften ist aber auf jeden Fall die Eröffnung eines Akkreditivs oder 
Vorauszahlung zu empfehlen. Bei langjähriger guter Erfahrung und Bonität des Kunden kann auch 
gegen Wechsel geliefert werden (in diesem Fall ist die Einholung einer aktualisierten 
Bonitätsauskunft zu empfehlen).  
Zu beachten ist auch die Möglichkeit einer Exportkreditversicherung. Dafür steht Ihnen in 
Bayern der private Versicherungsmarkt (Atradius, AKA, Coface) sowie  die LfA Förderbank 
Bayern und das staatliche Exportgarantiesystem Euler Hermes oder KfW zur Verfügung. 
Während der private Versicherungsmarkt schwerpunktmäßig im Bereich der sog. „marktfähigen“ 
Risiken tätig ist, können bei Euler Hermes „nicht marktfähige“ Risiken unter Deckung genommen 
werden. 

Ein Service des AUSSENWIRTSCHAFTSZENTRUMS BAYERN  
in Zusammenarbeit mit AUSTRIAN TRADE der AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO) 

 
 

mailto:postmaster@din.de
http://www.din.de/


 11

Als „nicht marktfähig“ gelten Risiken außerhalb der EU und OECD mit Ausnahme von Südkorea, 
Mexiko und Türkei bzw. wenn die Risikodauer (Produktionszeitraum und Kreditlaufzeit) mehr als 
zwei Jahre beträgt. 
 
Empfohlene Vertriebswege 
Die Bestellung eines Vertreters, der in der Regel auf Provisionsbasis arbeitet, ist für den 
argentinischen Markt meist unerlässlich. Direkte Geschäftsanbahnung wird nur in besonders 
gelagerten Fällen möglich sein. 
Der Vertreter sollte seinen Sitz in Buenos Aires haben, womöglich aber über ein adäquates 
Vertriebsnetz auch die Wirtschaftszentren im Landesinneren erreichen. Die Vertreter verlangen 
meist Exklusivität; zu Beginn ist ein Probezeitraum, meist ein Jahr, empfehlenswert. 
 
Bonitätsauskünfte  
Die Deutsch-Argentinische Handelskammer in Buenos Aires kann kostenpflichtig Auskunft 
beschaffen. Kontakt: www.ahkargentina.com 
Banken geben in der Regel keine detaillierten Auskünfte. 
 
Forderungseintreibung 
Intervention durch die Deutsch-Argentinische Handelskammer, sonst durch einen Rechtsanwalt. 
 
Werbung 
Die argentinischen Kunden schätzen gedrucktes Informationsmaterial in spanischer Sprache. 
Verstärkte Werbung über Websites sowie in den Medien und Fachzeitschriften. 
 
Elektrischer Strom 
220 V, 50 Hz 
 
Wichtigste Zeitungen 
Clarin - www.clarin.com 
La Nación -  www.lanacion.com.ar 
La Razón - www.larazon.com 
La Prensa - www.laprensa.com.ar 
Página 12 - www.pagina12.com.ar 
Buenos Aires Herald (englisch) - www.buenosairesherald.com 
Argentinisches Tageblatt (deutschsprachiges Wochenblatt) - www.tageblatt.com.ar 
 
Wirtschaftszeitungen 
El Cronista Comercial - www.cronista.com 
Ámbito Financiero - www.ambitofinanciero.com 
 
Wochenmagazine 
Noticias – www.noticias.uolsinectis.com.ar 
Fortuna – www.fortuna.uolsinectis.com.ar 
Apertura – www.apertura.com 
Gestión – www.gestion.com.ar 
Mercado – www.mercado.com.ar 
 
e-trade-center (www.e-trade-center.com)  
Das e-trade-center ist die zentrale Geschäftskontaktbörse für grenzüberschreitende 
Kooperationen, Waren, Dienstleistungen und Consulting. Direkt über das Internet können hier rund 
um den Globus Geschäftsangebote veröffentlicht und abgefragt werden, kostenlos und 
unkompliziert. 
 
 
 
 

Ein Service des AUSSENWIRTSCHAFTSZENTRUMS BAYERN  
in Zusammenarbeit mit AUSTRIAN TRADE der AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO) 

 
 

http://www.ahkargentina.com/argentina/index.asp?
http://www.clarin.com/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.larazon.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.pagina12.com.ar/
http://www.buenosairesherald.com/
http://www.tageblatt.com.ar/
http://www.cronista.com/
http://www.ambitofinanciero.com/
http://www.noticias.uolsinectis.com.ar/
http://www.fortuna.uolsinectis.com.ar/
http://www.apertura.com/
http://www.gestion.com.ar/
http://www.mercado.com.ar/
http://www.e-trade-center.com/


 12

 
Die Vorteile des e-trade-centers für Geschäftskontakte: 
 Inserieren auf einer weltweit beworbenen Plattform  
 Direkter, unbürokratischer Kontakt zu neuen Geschäftspartnern  
 Keine überflüssigen Mehrfachanschreiben  
 Leichtes Auffinden Ihres Angebots durch einfache Suchkriterien  
 Zeitgemäße Form des E-Business  
Weitere Informationen finden Sie bei Ihrer örtlichen IHK oder Handwerkskammer oder unter 
www.auwi-bayern.de → Ansprechpartner. 
 
Wichtigste Messen und Ausstellungen 
- EXPOAGRO(Agrarausrüstungen und Agrartechnologie): jährlich, nächster Termin: 03.03. 
      06.03.2010,  www.expoagroferia.com.ar 
- ARGENPLAS (Plastikindustrie): alle 2 Jahre, nächster Termin: 22.03.- 26.03.2010 u. März 

2011, www.argenplas.com 
- EMAQH (Werkzeugmaschinen): alle 2 Jahre; nächster Termin: April 2011, www.emaqh.com  
- FIMAQH (Zubehör für Werkzeugmaschinen): alle 2 Jahre, nächster Termin: 04.05.- 

08.05.2010, www.fimaqh.com 
- FITECMA (Holz und Holzbearbeitung): alle 2 Jahre; nächster Termin: 02.03.- 06.03.2010, 

www.fitecma.com.ar 
- ENVASE (Verpackungstechnologie); alle 2 Jahre; nächster Termin: September 2011, 

www.envase.org 
- EXPOMEDICAL (Gesundheitswesen): jährlich; nächster Termin: 13.10.- 15.10.2010, 

www.expomedical.com.ar  
- FEMATEC (Technologie und Materialien für die Bauwirtschaft): jährlich; nächster Termin: 

06.10.- 09.10.2010, www.fematec.com  
- ARGENTINA OIL & GAS (Erdöl, Erdgas und verwandte Produkte): alle zwei Jahre,  

nächster Termin: Oktober 2011, www.aog.com.ar  
- AUTOMECHANIKA (Automobilindustrie): alle zwei Jahre; nächster Termin: 17. - 20.11.2010, 

www.automechanika.com.ar 
- CAPER, Internationale Fachmesse für Rundfunk und Fernsehen, Funk, Kabel & Satelliten, 

Buenos Aires, jährlich; nächster Termin: 27.10.- 29.10.2010, www.caper.org.ar 
 
Daneben gibt es weiter Fach- und zahlreiche Regionalmessen. 
 
Informationen über vom Freistaat Bayern geförderte Messen finden Sie bei Bayern International 
www.bayern-international.de. Einen Überblick über alle Messen gibt es bei AUMA: www.auma.de. 
 
Geschäftsbanken 
Die Rentabilität im Bankensystem hat sich seit der argentinischen Finanzkrise 2002 wieder 
stabilisiert. Vor einer Geschäftsbeziehung sollte jedoch nach wie vor die Qualität der jeweiligen 
Bank geprüft werden. Bedeutende Banken der öffentlichen Hand sind Banco de la Nación 
Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires u.a. Im 
Bereich des Außenhandels sind vor allem die Privatbanken Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., 
Banco Santander Rio S.A.,  BBVA Banco Francés S.A., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina 
S.A., Citibank N.A. und Standard Bank N.A. tätig. 
 
Internetlinks 
www.indec.mecon.gov.ar: Instituto Nacional de Estadística y Censos: aktuelle und diverse 
statistische Daten, unter anderem Konjunkturdaten in Englisch und Spanisch 
www.bcra.gov.ar: Banco Central de la República Argentina (Argentinische Zentralbank) > 
Información de Entidades > Tipo de Entidades > Bancarias y Financieras: Detaillierte Angaben zu 
den einzelnen Banken. 
www.aba-argentina.com:  Asociación de Bancos de la Argentina (ABA): Aktuelle Informationen zu 
Banken, Ranking etc. 
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www.abappra.com.ar: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina 
(ABAPPRA): Informationen zu Banksektor (öffentlich und privat). 
 
 
INFORMATIONEN ZUM ZOLL UND AUSSENHANDEL 
 
Bei der Einfuhr muss der Importeur sich im „Registro de Exportadores y Importadores“ der 
Dirección General de Aduanas (DGA) eintragen lassen. Seit 1999 wird für alle Produkte eine 
automatische Importlizenz verlangt. Für viele Produkte muss der Importeur vor Versand dem 
Unterstaatssekretariat für Außenhandel die Einfuhr mittels eines “formulario informativo” (LAPI) 
bekannt geben. Für einige Produkte wird aus gesundheitlichen, Umweltschutz- bzw. 
Sicherheitsgründen zusätzlich eine spezielle Lizenz bzw. die vorhergehende Autorisierung durch 
die entsprechende Institution vor Ort verlangt.   Hier sollte unbedingt Rücksprache mit dem 
Importeur und/ oder der Deutsch – Argentinischen Industrie- und Handelskammer genommen 
werden. Seit 1999 wird für mehrere Produkte eine automatische Importlizenz (LAPI – Licencia 
Automática de Pre Importación) verlangt. Unter diese Kategorie fallen Teile von Schuhwerk, 
Papier, bestimmte Textilien (Baumwoll- und synthetische Garne), Teile von 
Landwirtschaftsmaschinen, Telefonbestandteile, Holzmöbel, Pappkartonschachteln, getrocknete 
Eier und Dosenpfirsiche.   
Für einige Produkte wird jedoch seit neuestem zusätzlich eine spezielle Lizenz (eine sog. nicht- 
automatische Importlizenz) verlangt. Unter diese Bestimmungen fallen derzeit folgende Produkte: 
bestimmte Maschinen, Haushaltsgeräte, Textilwaren, Gummireifen und –schläuche, Schuhwerk, 
Papier, Fahrräder, Spielzeug sowie verschiedenste andere Produkte. Da es immer wieder zu 
Änderungen kommen kann, wird dringend angeraten, mit dem Importeur und/oder der 
Außenhandelsstelle die aktuellen Bestimmungen abzuklären.  
 
Außenhandelsregime 
Weitgehend liberalisiert. Gewisse Ausfuhren sind mit einer Exportsteuer belastet. 
 
Importbestimmungen 
Seit dem 1.1.1995 besteht mit den Ländern Brasilien, Paraguay und Uruguay die Zollunion 
MERCOSUR mit weitgehend zollfreiem Warenaustausch unter den Mitgliedsländern. Abgesehen 
von bestimmten, für Argentinien sensiblen Produkten erfolgt der Warenaustausch mit den 
Mercosurländern ohne Einschränkungen. Der freie Warenverkehr betrifft aber nur in den 
Mercosurländern hergestellte Waren (lokale Wertschöpfung meist mindestens 60%). Aus einem 
Nicht-Mercosurland importierte Waren können de facto meist nur bei nochmaliger Zahlung der 
Importabgaben in ein anderes Mercosurland verbracht werden. 
 
Es wird bereits der gemeinsame Außenzoll des MERCOSUR angewandt. Für die noch nicht 
angeglichenen Positionen soll bis zum Jahre 2009 eine stufenweise Annäherung an den 
MERCOSUR-Außenzoll erfolgen. 
 
Die Aufnahme von Venezuela in den MERCOSUR wurde zwar 2006 unterzeichnet, die Integration 
in die Zollunion muss aber erst (bis spätestens 2010) vollzogen werden.  
 
Bolivien, Chile, Ecuador, Peru und Kolumbien sind assoziierte MERCOSUR-Mitglieder, mit denen 
über die nächsten Jahre ein stufenweiser vollständiger Zollabbau vereinbart wurde. 
 
Zoll 
Harmonisiertes System, Brüsseler Nomenklatur, Zollpräferenzen für ALADI Mitglieder, 
weitgehende Zollfreiheit für MERCOSUR-Länder. Die Zollsätze liegen zwischen 0 und 35% und 
werden vom CIF-Wert berechnet. In einigen wenigen Fällen bestehen für die Berechnung der 
Importabgaben offiziell festgelegte FOB-Minimalwerte. Bei einer Anzahl von Textilien gibt es 
alternativ anzuwendende Gewichtszölle. 
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Sonstige Einfuhrabgaben 
Die Einfuhrabgaben setzen sich zusammen aus: 
1. Zoll 
2. Statistische Gebühr 0,5% vom CIF-Wert begrenzt durch einen Maximalwert, der sich 

stufenweise nach der Höhe des CIF-Wertes richtet (höchstens 500,- USD). 
3. Verzollungsspesen in Höhe von ca. 3% (stark abhängig vom Produkt) plus Lager und 

Manipulationsgebühren (Einschaltung eines Zollagenten ist normalerweise unumgänglich) 
4. Mehrwertsteuer: generell 21% (ein Händler muss beim Import zusätzlich 10 % MWSt. 

entrichten, die ihm jedoch beim Weiterverkauf gutgeschrieben wird). 
5. Vorauszahlung auf die Gewinnsteuerabrechnung (impuesto a las ganancias) 3%. 
 
Lagerkosten 
Bei Luftfracht ist zu bedenken, dass die Lagerkosten und Auslösespesen am internationalen 
Flughafen von Buenos Aires (Ezeiza) hoch sind. 
 
Muster/Temporärer Import von Waren und Kapitalgütern 
a) Für Musterkollektionen wartet der argentinische Importhandel nach wie vor auf die 

Einführung des Carnets ATA. Derzeit hängt die Behandlung von Musterkollektionen stark vom 
Ermessen der Zollbehörden ab. In der Praxis gibt es, wenn es sich um einige wenige Muster 
handelt, die offensichtlich keinen Handelswert haben, keine Schwierigkeiten.  

b) Kleine Mustersendungen bis zu einem Warenwert von 100,-- USD CIF können abgabenfrei 
importiert werden. Bei der Einschaltung von Kurierdiensten werden dem Adressaten jedoch 
meist Spesen in Höhe von etwa 50 USD in Rechnung gestellt. 

c) Für größere Mustersendungen und bei temporärem Import von Waren und Kapitalgütern 
für Ausstellungs- und Produktionszwecke muss je nach Fall bei der Zollbehörde und/oder der 
"Subsecretaría de Industria y Comercio" ein Antrag auf temporären Import gestellt und eine 
Garantie errichtet werden. Hierzu ist die Einschaltung eines Zollagenten unbedingt 
erforderlich, wobei in erster Linie jener des Vertreters, Importeurs oder Spediteurs empfohlen 
wird. Anderenfalls kann die Außenhandelsstelle geeignete Zollagenten nennen.  

 
Kataloge und Prospekte 
Diese unterliegen der Abgabepflicht, soweit sie „kommerziellen Charakter“ (mehr als fünf bis zehn 
Stück) haben. Deshalb ist in jedem konkreten Fall zu klären, ob und wenn ja, welche Abgaben zu 
entrichten sind. Dies erfolgt in der Regel durch den Importeur oder den Vertreter in Absprache mit 
einem Zollagenten. In der Regel beträgt der zu entrichtende Zoll 16% (ZTNr. 4911.10.90). Die 
zusätzlich eingehobenen Steuern und Abgaben werden in der Regel rückerstattet. Kurierdienste 
können bei der Hauszustellung Prospekte meist ohne Probleme ins Land bringen. Es wird 
empfohlen, mit dem Vertreter oder Adressaten die jeweils beste Versandart und die hierbei zu 
beachtenden Vorschriften abzuklären. 
 
Geschenke 
Geschenksendungen an Private ohne kommerziellen Wert sind normalerweise zollfrei. In der 
Praxis liegt es im Ermessen der Zollbehörde ob ein kommerzieller Wert vorliegt oder nicht. Es wird 
geraten, die beste Versandart mit dem Adressaten abzuklären. 
 
Begleitpapiere für den Warenversand 
 Handelsrechnung 

Ein Original und zwei Kopien in spanischer, notfalls englischer Sprache mit allen 
handelsüblichen Angaben, firmenmäßige Fertigung. Im Zweifelsfalle kann der Zollbeamte den 
Warenwert festlegen. Zudem wird die folgende vom Verkäufer zu unterschreibende 
Bestätigung über die Richtigkeit der Handelsrechnung verlangt: “Declaro bajo juramento que 
todos los datos que contiene esta factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios 
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indicados son los realmente pagados o/a pagarse. Declaro igualmente que no existen 
convenios que permitan alteraciones en estos precios.”  
Deutsche Übersetzung, NICHT zur Verwendung: 
Wir erklären an Eides statt, dass alle in dieser Rechnung enthaltenen Angaben in jeder 
Hinsicht der Wahrheit entsprechen und dass die genannten Preise mit denen übereinstimmen, 
die tatsächlich zu bezahlen sind. In gleicher Weise erklären wir, dass keinerlei Übereinkommen 
getroffen sind, die eine Änderung dieser Preise erlauben.  

 Ursprungszeugnis 
ist bei Waren der Zollkapitel 51 bis 64 (Textilien, Bekleidung und Schuhe) vorgeschrieben. 
Auch für alle Waren, für die in Argentinien ein Dumpingverfahren läuft, müssen 
Ursprungszeugnisse vorliegen. Für andere Waren ist ein Ursprungszeugnis nur nötig, wenn es 
vom Importeur gewünscht wird. Ursprungszeugnisse müssen durch das für das jeweilige 
Ursprungsland zuständige argentinische Konsulat beglaubigt werden.  

 Packliste 
Laut Resolución Nr. 433 der argentinischen Zolldirektion ist für Verzollungszwecke die Vorlage 
einer Packliste obligatorisch, die eine Übersicht über die einzelnen Packstücke geben muss, 
u. a. müssen die folgenden Angaben in der Liste enthalten sein: Marke, Nummern, Anzahl und 
Art der einzelnen Packstücke, genauer Inhalt jedes einzelnen Packstückes, Brutto- und 
Nettogewichte. Die Liste braucht nicht unbedingt in spanischer, sondern kann auch in 
deutscher, englischer, französischer oder italienischer Sprache abgefasst sein. Gegebenfalls 
wird jedoch eine Übersetzung ins Spanische verlangt. Bescheinigungen sind nicht erforderlich.  

 Konnossement 
Voller Satz, in spanischer Sprache (meist drei Originale und zwei Kopien); keine Beglaubigung 
notwendig.  

 
Vorschriften für den Versand per Post, nicht-kommerzielle Sendungen 
Es werden die internationalen Richtlinien anerkannt (Pakete bis 20 kg; internationale Paketkarten; 
zwei Zollinhaltserklärungen).  
Es bestehen keine klaren Richtlinien zur Unterscheidung von kommerziellen und nicht-
kommerziellen Sendungen. Es liegt daher im Ermessen des Zollbeamten, ob der Umfang der 
gesandten Ware für den Eigenbedarf bestimmt sein kann. Bei Zweifeln über den deklarierten 
Warenwert kann er diesen zur Verzollung auch höher festsetzen. Für nicht-kommerzielle 
Kleinsendungen bestehen keine Kennzeichnungspflichten. 
 
Verpackungsvorschriften, Markierung, Ursprungsbezeichnung 
Holzverpackungen müssen den Bedingungen der ISPM-15 Vorschrift entsprechen. Sofern 
Sendungen aufgrund des geringen Volumens nicht containerweise versandt werden können, wird 
der Transport im Sammelcontainer empfohlen. Anderenfalls ist auf eine solide, seemäßige 
Verpackung wegen des langen Transportweges zu achten. Packstücke müssen die vollständige 
Anschrift des Empfängers sowie des Absenders aufweisen. 
 
Die argentinische Hafenmeisterei hat Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften für 
Schiffsfrachtsendungen erlassen, die in argentinischen Häfen gelöscht oder geladen werden. In 
den Vorschriften heißt es u. a.: Palettenfracht muss umgurtet sein, Standard- und Einweg-Paletten 
müssen den ISO (Internationale Standardisierungsorganisation, Genf) oder gleichwertigen Normen 
entsprechen, eine der Fracht angemessene Stabilität besitzen und der Beanspruchung durch 
Beförderung und Manipulation vom Versand bis zum Empfang gewachsen sein. Die Gurte müssen 
eine angemessene Reißfestigkeit und Spannkraft besitzen. Sie sind so anzubringen, dass die 
Ware nicht beschädigt wird und die Gefahr des Diebstahls möglichst gering ist. Bei in Großkisten 
verpackten Waren ist darauf zu achten, dass die Kisten mit Bodenleisten oder mit Stroppen 
versehen werden, um ihren Transport zu erleichtern. Verpackungsmaterialien müssen dem 
argentinischen Zoll zur Einfuhr angemeldet werden.  
 
Besondere Bestimmungen 
Für Textilien, Bekleidung und Schuhe bestehen komplizierte Einfuhrbestimmungen. Sie 
betreffen insbesondere den Ursprungsnachweis sowie die Etikettierung der Waren. Nähere 
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Auskünfte erteilt die Deutsch-Argentinische AHK in Buenos Aires. Es wird dringend gebeten, vor 
Versand der Ware detaillierte Instruktionen der Importeure einzuholen. 
 
Elektrische und elektronische Geräte bis 1.500V DC bzw. 1.000V AC müssen den sehr 
speziellen argentinischen IRAM bzw. IEC Normen entsprechen.  
 
Lebensmittel (und Produkte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen) sowie Kosmetika 
müssen vor dem Import eine Zulassung durch die argentinischen Gesundheitsbehörden erhalten, 
diese kann nur über einen hierzu autorisierten lokalen Importeur erwirkt werden. Bei 
Lebensmitteln, die Produkte tierischen Ursprungs enthalten, muss der Nachweis erbracht werden, 
dass diese aus Betrieben stammen, in denen nie ein Verdacht auf BSE bestand.  
 
Zollbehandlung nicht abgenommener Waren 
Das argentinische Zollgesetz sieht vor, dass Waren spätestens 45 Tage nach Ankunft des Schiffes 
beim Zoll dokumentiert werden müssen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine einprozentige Zollstrafe 
zu zahlen. 60 Tage nach Ankunft der Ware im Zolllager wird diese im Zollmitteilungsblatt an drei 
aufeinander folgenden Tagen kundgemacht. Wird vom Importeur noch immer keine 
Dokumentation vorgelegt, so verliert er jeden Rechtsanspruch und die Ware kann versteigert 
werden. Nach Fristablauf wird eine Versteigerung vorgenommen. Für die Durchführung der 
Zollformalitäten ist die Einschaltung eines amtlich anerkannten Zollagenten (despachante de 
aduana) zwingend vorgeschrieben.  
 
Die Einfuhr einer Reihe von gebrauchten Maschinen, die in einem eigenen Dekret einzeln 
angeführt sind, ist nicht gestattet. Für die Einfuhr von in diesem Dekret nicht erwähnten 
gebrauchten Kraftfahrzeugen, Maschinen und Anlagen ist ein vom Originalhersteller ausgestelltes, 
von einem technischen Institut überprüftes und vom argentinischen Konsulat beglaubigtes 
Zertifikat erforderlich, welches beweist, dass die gebrauchte Maschine auf neuwertigem Zustand 
repariert wurde. 
 
Behandlung nicht abgenommener Waren 
Das argentinische Zollgesetz sieht vor, dass Waren spätestens 45 Tage nach Ankunft des Schiffes 
beim Zoll dokumentiert werden müssen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine einprozentige Zollstrafe 
zu zahlen. 60 Tage nach Ankunft der Ware im Zolllager wird diese im Zollmitteilungsblatt an drei 
aufeinander folgenden Tagen kundgemacht. Wird vom Importeur noch immer keine 
Dokumentation vorgelegt, so verliert er jeden Rechtsanspruch und die Ware kann versteigert 
werden.  
 
 
 
 
KORRUPTION – EIN VERMEIDBARES UND GEFÄHRLICHES ÜBEL 
 
Korruption ist kein Kavaliersdelikt oder ein „notwendiges Übel“ im Geschäftsleben, sondern kann 
strafrechtlich relevante Tatbestände erfüllen. Das gesetzliche Umfeld hat sich in letzter Zeit 
deutlich verschärft. 
 
 Aufgrund der OECD- und UN-Konventionen gegen Korruption, des EU-

Bestechungsgesetzes und des deutschen Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 
Bestechung (IntBestG) ist Korruption in Deutschland strafrechtlich verfolgbar, auch wenn 
sie im Ausland begangen wurde. 

 Bestechungshandlungen können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer 
Geldstrafe geahndet werden, in besonders schweren Fällen droht sogar eine 
Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. 

 Darüber hinaus drohen steuerliche Nachforderungen. 
 Ihre Exportversicherung erlischt, wenn das Geschäft durch Korruption zustande kam. 
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Deshalb sollten Sie folgendes beachten: 
 Entwerfen Sie eine Antikorruptionspolitik für Ihr Unternehmen und schulen Sie Ihre in- und 

ausländischen Mitarbeiter und Vertreter darin. 
 Informieren Sie alle Ihre Geschäftspartner über Ihre Antikorruptionspolitik. 
 Bei Vertreter- und Beraterhonoraren etc. wird auf die Branchenüblichkeit abgestellt. Sollten 

sie unverhältnismäßig hoch sein, können darin versteckte Bestechungsgelder vermutet 
werden.  

 Auch bei Geschenken und sonstigen Zuwendungen ist Vorsicht geboten. 
 
Ausführliche Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im Merkblatt „Korruption im 
Auslandsgeschäft“ im Außenwirtschaftsportal Bayern unter:  
http://www.auwi-bayern.de/awp/inhalte/export-geschaefte/Geschaeftsabwicklung/Zoelle-Steuern-
und-Kontrollen/Korruption-im-Auslandsgeschaeft.html 
 
 
 
 
 
RECHTSINFORMATIONEN 
 
Das argentinische Rechtssystem ist durch verschiedene Rechtskreise beeinflusst, wobei dem 
Handelsrecht das französische und dem Zivilrecht das römische Recht zugrunde liegt. 
Rechtspflege und Rechtsdurchsetzung sind im Allgemeinen hoch entwickelt und klar normiert. In 
Zweifelsfällen wird bei komplizierten Geschäftsfällen geraten, einen Anwalt im Vorhinein zu Rate 
zu ziehen. 
 
Handelsvertreterrecht 
In Argentinien existiert kein eigenes Gesetz für den selbständigen Handelsvertreter. Es besteht 
daher Formfreiheit des Vertrages. Der Vertrag sollte dennoch schriftlich abgefasst werden und 
erschöpfend alle Rechte und Pflichten der Vertragspartner behandeln und Vorkehrungen für den 
Fall von Streitigkeiten treffen. Da Schwierigkeiten häufig bei Beendigung des Vertragsverhältnisses 
entstehen, sollte die Kündigungsfrist und die Vereinbarung eines Ausgleichsanspruches bei 
Auflösung des Vertrages genau geregelt werden, um ein Verfahren wegen Schadensersatzes zu 
vermeiden. Daneben wären noch folgende Punkte festzulegen: 
1. Aufgaben des Vertreters 
2. Vertretungsgebiet 
3. Höhe der Provision 
4. Zahlungsform sowie Fälligkeit der Provisionsansprüche 
5. Konkurrenzklausel 
 
Auch die Vereinbarung einer branchenüblichen Probezeit, in der Regel ein oder zwei Jahre, ist 
ratsam. 
 
Patent-, Marken- und Musterrecht 
Eigentumsrechte werden in Argentinien grundsätzlich anerkannt. 
 
Argentinien ist seit 1967 Mitglied der Pariser Verbands-Übereinkunft, hat im Jahre 1995 das 
GATT-TRIP’S Abkommen ratifiziert und verfügt seit dem 29. September 1995 über ein neues 
Patentgesetz, in dem erstmals auch der Gebrauchsmusterschutz enthalten ist. Als wichtigste 
Bestimmungen wurden eingeführt: Die Schutzdauer der Patente beträgt 20 Jahre ab 
Anmeldedatum und kann auch auf die unter dem früheren Patentgesetz erteilten Patente (die am 
1.1.2000 noch gültig waren) erstreckt werden. Es sind keine Revalidierungspatente mehr 
vorgesehen. Ausländische Patentanmeldungen genießen die in den internationalen 
Vereinbarungen vorgesehene einjährige Schutzfrist (Priorität). Pharmazeutische Produkte sind als 
schutzfähig angesehen und Pharmapatente werden seit dem 27. Oktober 2000 erteilt.  
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Bezüglich der Marken gelten die Verfügungen des Gesetzes Nr. 22.362 vom 2.1.1981, und zwar 
Benutzungszwang, internationale Warenzeichenklassifizierung, Dienstleistungsmarken, 
Eintragbarkeit von Werbesprüchen und Verschärfung der Strafen bei Warenzeichenmissbrauch. 
Behörde: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial http://www.inpi.gov.ar/. 
 
Wechsel- und Scheckrecht 
Alle Dispositionen sind mit jenen der Genfer Konvention 1930 identisch. Der Wechsel ist eine 
abstrakte Zahlungsverpflichtung und hat die gleichen Formerfordernisse wie in Deutschland. Ist 
keine Zahlungsfrist angegeben, wird der Wechsel als zahlbar bei Sicht angesehen. Protest ist 
sowohl wegen Zahlungsverweigerung als auch wegen Annahmeverweigerung möglich. Der 
Protest muss vom Notar durchgeführt werden und normalerweise innerhalb von 48 Stunden ab 
Fälligkeit erfolgen. Die allgemeine Verjährungsfrist für die Wechselklage gegen den Bezogenen 
beträgt drei Jahre ab Fälligkeitsdatum. 
 
Das Gesetz verbietet Wohnsitzinländern nicht, Wechsel in Fremdwährung auszustellen oder 
solche, die in ausländischer Währung zahlbar sind, zu akzeptieren. Es empfiehlt sich, 
Wechselverlängerungen nicht durch Reakzeptierung des alten Abschnittes vorzunehmen, sondern 
die Wechsel bei Verfall durch neue zu ersetzen, da die argentinische Gesetzgebung keine 
Bestimmungen hinsichtlich der Reakzeptierung von Wechseln enthält. 
 
Schecks sind im argentinischen Geschäftsleben ein häufig eingesetztes Zahlungsmittel, haben 
aber eine auf 30 Tage begrenzte Gültigkeit. Früher handelte es sich hierbei um ein relativ potentes 
Zahlungsmittel, da nicht honorierte Schecks mit der Sperrung des Kontos und dem Ausschluss des 
Ausstellers aus dem Bankensystem auf mehrere Jahre bedroht waren. Diese Beschränkung wurde 
aufgehoben, sodass man leicht mit ungedeckten Schecks konfrontiert werden kann und daher 
immer im Vorhinein die Bonität des Ausstellers prüfen sollte.  
 
Seit 1. Mai 1995 sind "cheques de pago diferido" (Schecks mit Kreditfunktion) mit einer 
Zahlungsfrist von 30 bis 360 Tagen zugelassen, die zudem unbeschränkt indossierbar sind. Auch 
für diese Schecks gibt es bei fehlender Deckung keine Sanktionen mehr, so dass zur Vorsicht bei 
der Annahme geraten werden muss. 
 
Eigentumsvorbehalt 
ist im argentinischen Recht unbekannt. Sicherheiten bieten Registerpfandrechte, Akkreditive und 
Bürgschaften. 
 
Pfandrecht 
Als Ersatz für den Eigentumsvorbehalt besteht die Möglichkeit der Unterzeichnung eines 
Pfandvertrages (Prenda con Registro), der zwecks Gültigkeit gegenüber Dritten in einem 
öffentlichen Register eingetragen wird. Rechtlich ist dies eine Vorzugsgläubigerstellung, wobei bei 
einer eventuellen Versteigerung des Objektes hinsichtlich der Schuldnerbefriedigung absolutes 
Vorrecht eingeräumt wird. 
 
Die Eintragung des Pfandrechts erfolgt im nationalen Pfandregister. Die Kosten für die Eintragung 
des Pfandvertrages im Register belaufen sich auf ca. 1,7% des Wertes und werden üblicherweise 
vom Kunden getragen. (Die Eintragung in das Register erfolgt mittels Formular und muss von 
beiden Vertragspartnern unterzeichnet sein.) Ein ausländischer Partner kann sich von seinem 
argentinischen Vertreter durch schriftliche Ermächtigung vertreten lassen. Die Durchsicht eines 
solchen Vertrages durch einen argentinischen Anwalt wird in jeden Fall empfohlen. 
 
Devisenrecht 
Argentinien übt Devisenkontrollen aus.  
Eine Genehmigung für eine Überweisung von Devisen ins Ausland erfolgt automatisch, wenn der 
Exporteur alle den Anspruch begründenden Dokumente über seine Hausbank der Hausbank des 
Kunden zusendet.  
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Beglaubigung von Dokumenten - Apostille 
In manchen Fällen müssen deutsche Dokumente (z. B. (Vertrags-) Urkunden, Zeugnisse etc.) den 
argentinischen Behörden vorgelegt werden, die traditionellerweise in einem umständlichen 
Verfahren von deutschen und argentinischen Ämtern beglaubigt werden mussten. Aufgrund des 
internationalen Übereinkommens von Den Haag zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden 
von der Legalisierung vom 5. Oktober 1961 wurde ein verkürztes Verfahren eingerichtet.  
 
Mittels einer "Apostille" bestätigen die betroffenen Stellen der jeweiligen Länder die Echtheit von 
Dokumenten, diese werden ohne weitere Zwischenschritte von den Behörden der anderen Länder 
anerkannt. Die Apostille (es handelt sich um eine Überbeglaubigung eines Dokuments) kann man 
in Deutschland über die jeweiligen Ämter der Landesregierungen bekommen. Der Einfachheit 
halber kann der Notar, welcher das in Frage stehende Dokument beglaubigt, auch mit der 
Einholung der Apostille beauftragt werden. Deutsch wird in Argentinien nicht verstanden und es ist 
daher nötig, gleich in Deutschland bzw. dann in Argentinien eine Übersetzung durch einen 
gerichtlich beeideten Übersetzer anfertigen und die Legalisierung vornehmen zu lassen. 
 
Bestimmungen für Montagearbeiten 
Es wird geraten, mit dem Vertreter die je nach Einsatzzeitraum günstigste Vorgehensweise 
abzuklären. Der Abschluss einer europäischen Kranken-, Lebens- und Unfallversicherung mit 
Gültigkeit für den Einsatz in Argentinien ist empfehlenswert. 
 
Ausländer, die in Argentinien arbeiten wollen, müssen über die argentinische Botschaft ihres 
Heimatlandes eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis beantragen. Weitere Information findet man 
auch auf der Homepage der argentinischen Einwanderungsbehörde 
http://www.migraciones.gov.ar/. 
 
Ausgleichs- und Konkursrecht 
Im Falle von Zahlungsschwierigkeiten einer Firma gibt es die Möglichkeit eines Konkurses 
(quiebra) oder Ausgleichs (concurso preventivo). 
 
Der Konkurs wird von einem oder mehreren Gläubigern (oder durch den Schuldner selbst) 
beantragt. Hieraus kann sich ein Ausgleich entwickeln oder die Auflösung der Firma. Andererseits 
kann der Schuldner auch von sich aus die Eröffnung eines Ausgleichsverfahrens beantragen. Dies 
erfolgt durch einen Richter, ähnlich dem Verfahren nach Chapter 11 in den USA. Auf diese Weise 
kann der Schuldner Schutz vor den Gläubigern suchen und Zeit gewinnen. Scheitert der 
Ausgleich, so beginnt ein Liquidations- oder ein Konkursverfahren. 
 
Im Falle eines Ausgleichs- oder Konkursverfahrens sind die Forderungen bei dem vom 
Handelsrichter bestellten Verwalter anzumelden, wobei der Anmeldeschlusstermin zu beachten ist. 
Vorzugsforderungen wie Hypotheken oder Pfandverträge fallen zwar nicht in die Konkursmasse, 
müssen jedoch zwecks Prüfung ihrer Rechtmäßigkeit fristgerecht angemeldet werden. Für 
ausländische Gläubiger ist es in solchen Insolvenzverfahren praktisch unerlässlich, einen lokalen 
Rechtsanwalt einzuschalten, wobei die Kosten wegen der meist langen Dauer solcher Verfahren 
hoch ausfallen können. 
 
Prozessrecht 
Im Falle eines Prozesses muss ein argentinischer Anwalt eingeschaltet werden. Eine 
Prozesskostensicherung ist nicht erforderlich, da Argentinien und Deutschland dem Haager 
Abkommen beigetreten sind. 
 
Schiedsgerichtsbarkeit 
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Argentinien hat das Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche (New Yorker Übereinkommen) ratifiziert. Hierin verpflichten sich die 
Vertragsstaaten, auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergangene 
Schiedssprüche anzuerkennen und zu vollstrecken. 
 
Es kann daher im Vertrag mit Ihrem ausländischen Vertragspartner die Zuständigkeit der 
Internationalen Handelskammer (ICC) oder eines anderen Schiedsgerichts vereinbart werden.  
 
Die Internationale Handelskammer ist eine weltweit vertretene Organisation, hat aus 
historischem Zufall heraus ihren Sitz in Paris. 
 
Die Schiedsklausel der Internationalen Handelskammer (ICC) lautet: 
 "All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled 

under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more 
arbitrators appointed in accordance with the said Rules."  

 
Zweckmäßige zusätzlich zu ergänzende Vereinbarungen bei beiden Schiedsklauseln: 
 die Anzahl der Schiedsrichter beträgt.......................... (einer oder drei); 
 es ist............................materielles Recht anzuwenden; (applicable law) 
 die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist...................................... 
 
Detaillierte Auskünfte: 
 ICC Deutschland, Internationale Handelskammer  

Postfach 10 08 26, 50448 Köln oder Mittelstraße 12-14, 50672 Köln, Tel.: +49(0) 2 21 / 257 55 
71, Fax: +49(0) 2 21 / 257 55 93, E-Mail: icc@icc-deutschland.de 

 
Firmengründung durch Ausländer 
Das Investitionsklima in Argentinien hat sich seit Ende der Wirtschaftskrise 2002 wieder leicht 
erholt. 
Konjunkturbelebung, Importsubstitution infolge der Abwertung und anhaltendes Exportwachstum 
bieten wieder lohnende Einstiegsmöglichkeiten in Argentinien. Zur Ausübung eines Gewerbes wird 
generell kein Befähigungsnachweis benötigt. Voraussetzungen sind nur ein entsprechendes Visum 
bzw. bei geplanter selbständiger Tätigkeit der Nachweis einer Investition von ARS 100.000,- (ca. 
EUR 22.000,-). Nähere Informationen siehe www.auwi-bayern.de →Rubrik „Länder“. 
 
Investitionen, Joint-Ventures 
Auslandsinvestitionen in Argentinien sind seit 1989 inländischen gleichgestellt. Es sind auch 
keinerlei behördliche Genehmigungen mehr erforderlich. Davon ausgenommen sind nur bestimmte 
Bereiche wie Rundfunk und Verteidigung. Gewinne aus Auslandsinvestitionen können 
grundsätzlich frei transferiert werden. In allen Fällen (Investition oder Joint Venture) ist die 
Beratung durch eine gute argentinische Anwaltskanzlei und/oder einen Unternehmensberater sehr 
zu empfehlen. Das Investitionsschutzabkommen (siehe Kapital- und Gewinntransfer) gewährt 
deutschen Investitionen in Argentinien einen zusätzlichen Schutz. Broschüren zum Thema 
„Investment in Argentinia“ finden Sie unter www.auwi-bayern.de → Rubrik „Länder“. 
 
Lizenzvergabe 
Die Lizenzvergabe ist dem staatlichen Technologie-Institut (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, INTI) anzuzeigen. 
 
Kapital- und Gewinntransfer 
Derzeit bestehen nur begrenzte Kontrollen für den Kapitaltransfer. Ausländische Investoren 
können grundsätzlich jederzeit den investierten Betrag ihres Kapitals wieder rücküberweisen. 
Gewinne und Dividenden können nach Abführen des entsprechenden Gewinnsteuereinbehaltes 
transferiert werden.  
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Allerdings muss bei der Einfuhr von Finanzmitteln, die auf Grund von Transaktionen über 
finanzielle Verschuldungen von in Argentinien ansässigen natürlichen und juristischen Personen 
stattfinden - von bestimmten Ausnahmen abgesehen - ein nicht übertragbares und unverzinsliches 
Depot über 30% des Gesamtbetrages für einen Zeitraum von 365 Tagen hinterlegt werden. 
 
Zwischen Argentinien und Deutschland wurde ein Investitionsschutzabkommen abgeschlossen. 
Das Abkommen sieht Garantien für Investoren vor, insbesondere Schutz vor ungerechtfertigten 
und entschädigungslosen Enteignungen, Freiheit der Gewinn- und Kapitalrückführung sowie eine 
Regelung zur Beilegung von Streitfällen im Zusammenhang mit Investitionen. 
Rechtsanwälte (deutschsprachig) 
 
Leonhardt, Dietl, Graf & von der Fecht 
Av. Córdoba 950, Piso 10, C1054AAV Buenos Aires 
Tel: +54 11/4322-9145, Fax: +54 11/4322-7947; E-Mail: post@ldgf.com.ar , www.leodigra.com.ar 
 
Jebsen & Co. 
Av. Leandro N. Alem 693, Piso 5 A, C1001AAB Buenos Aires, 
Tel: +54 11/4315-9304, Fax: +54 11/4315-9309; E-Mail: jebsen@jebsen.com.ar, 
www.jebsen.com.ar 
 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Unternehmensberater (deutschsprachig) 
 
Grant Thornton Argentina S.C. 
Av. Corrientes 327, Piso 3, C1043AAD Buenos Aires 
Tel: +54 11/4105-0000, Fax: +54 11/4105-0100; E-Mail: post@gtar.com.ar, 
www.gtar.com.ar  
 
MGI Jebsen & Co. 
Av. Leandro N. Alem 693, Piso 3, C1001AAB Buenos Aires, 
Tel: +54 11/4315-9304, Fax: +54 11/4315-9309; E-Mail: jebsen@jebsen.com.ar, 
www.jebsen.com.ar 
 
Oberbeil y Asociados 
Echeverría 2557, Piso 3, C1428DRS Buenos Aires 
Tel/Fax: +54 11/4785-6874; E-Mail: oberbeil@fibertel.com.ar 
 
Patent- und Markenanwalt (deutschsprachig) 
 
Möller & Co. Ltda. 
Av. Leandro N. Alem 1134, Piso 10, C1001AAT Buenos Aires, 
Tel.: +54 11/4894-1551, Fax: +54 11/4894-1561; E-Mail: mail@moellerip.com, 
www.e-moeller.com 
 
Notar (deutschsprachig) 
 
Estudio Moenckeberg & Homps  
Reconquista 336, Piso 4, Of. 42, C1003ABH Buenos Aires 
Tel/Fax: +54 11/4394-0100; E-Mail: hom.berg@ingesis.com.ar  
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INFORMATIONEN FÜR GESCHÄFTSREISEN 
 
Sowohl während der Vorbereitungen für Ihre Reise als auch während Ihres Aufenthaltes im 
Ausland stehen Ihnen die Deutsch-Argentinische Industrie- und Handelskammer mit ihrem Service 
zur Verfügung. 
 
Deutsch-Argentinische Industrie- und Handelskammer  
Av. Corrientes 327, 23 - C1043AAD Buenos Aires  
Tel: +54 11/5219-4000 
Fax: +54 11/5219-4001 
E-Mail: ahkargentina@cadicaa.com.ar  
Internet: www.ahkargentina.com/argentina 
 
Adressen 
 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
Embajada de la República Federal de Alemania 
Calle Villanueva 1055, C1426BMC Buenos Aires, Argentinien 
Tel: +54 11/47 78 25 00 
Fax: +54 11/47 78 25 50 
E-Mail: info@embajada-alemana.org.ar 
Internet: www.buenos-aires.diplo.de 
 
Botschaft der Argentinischen Republik 
Kleiststraße 23 – 26 
10787 Berlin 
Tel: +49 (0)30-2 26 68 90 
Fax: +49 (0)30-2 29 14 00 
E-Mail: info@argentinische-botschaft.de 
Internet: www.argentinische-botschaft.de 
 
 
Sonstige wichtige Adressen 
 
Österreichische Botschaft in Argentinien 
French 3671, C1425AXC Buenos Aires 
Tel: (+54) 11/4807-9185 
Fax: (+54) 11/4805-4016 
E-Mail: buenos-aires-ob@bmaa.gv.at 
 
Schweizerische Botschaft 
Av. Santa Fe 846, Piso 10 
C1059ABP Buenos Aires 
Tel: +54 11/4311-6491 
Fax: +54 11/4313-2998 
E-Mail: vertretung@bue.rep.admin.ch 
 
Angenehmste Reisezeit 
Beste Reisezeit Mitte März bis Ende November; Januar und Februar sind Ferienmonate und für 
Geschäftsreisen nicht zu empfehlen. Dezember bis Februar hochsommerliche Kleidung, März bis 
November Übergangskleidung (warme Kleidung Juni bis September). Es ist im Geschäftsleben 
üblich, immer Sakko und Krawatte (dezente Farben) zu tragen. 
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Einreisebestimmungen 
Für Deutsche ist kein Visum vorgeschrieben; sichtvermerkfreier Aufenthalt von 90 Tagen kann um 
weitere 90 Tage verlängert werden. Der Reisepass muss auf jeden Fall bis zur Ausreise gültig sein 
(es wird empfohlen, dass der Reisepass nach Einreise noch mindestens sechs Monate gültig ist). 
Die Vorlage eines Rückflugtickets und entsprechender Geldmittel kann verlangt werden. 
 
Impfungen sind keine vorgeschrieben. 
 
Zollvorschriften 
Persönliche Gegenstände einschließlich ein Radio, eine Videokamera und dergleichen können 
mitgeführt werden. Sonstige Gebrauchsgegenstände in angemessenen Mengen. Waren bis zu 
einem Wert von 200,- USD (aus Nachbarländern 100,- USD) sind zollfrei. Darüber hinaus können 
zwei Liter alkoholische Getränke, 400 Zigaretten, 50 Zigarren, 5 kg Lebensmittel (keine frischen!) 
und 100 ml Parfum zollfrei eingeführt werden. 
Musterkollektionen sind als Muster bei der Einfuhr zu deklarieren. Die Zollbehörde kann verlangen, 
dass diese unter ihrer Aufsicht durch Anbringung von Zeichen unbrauchbar gemacht werden. 
(siehe auch Abschnitt Muster). 
 
Devisenvorschriften, Währungen 
Bei der Einreise müssen Beträge über 10.000,- USD deklariert werden. US-Dollar- und Euronoten 
können in Wechselstuben zum Tageskurs umgetauscht werden. Internationale Kreditkarten 
werden in den meisten Hotels und vielen Restaurants akzeptiert.  
Beim Umtausch von Reiseschecks ist mit hohen Spesen zu rechnen. 
 
Anreisemöglichkeiten 
Argentinien ist kein typisches Pauschaltouristen-Reiseland. Charterflüge dieser Destination 
existieren daher nicht. Dennoch sind die Flüge dorthin derzeit noch erschwinglich. Flüge 
europäischer Fluglinien starten in der Regel von den jeweiligen nationalen 
Luftverkehrsdrehkreuzen; Zubringerflüge aus Deutschland bringen Sie an den Abflugsort: London 
Heathrow bei der British Airways, Madrid bei Iberia, Frankfurt bei Lufthansa. 
 Der Nonstop-Flug von Europa nach Buenos Aires dauert etwa 10 Stunden  
 Preise: Um die 1.000,- EUR Hin- und Rückflug (Stand 2010), allerdings mit einer erheblichen 

Schwankungsbreite.  
 Umständlich und länger, aber billiger sind Flüge der brasilianischen oder venezolanischen 

Gesellschaften  
 US-amerikanische Flüge dauern ebenfalls länger  
 Wichtig: Rechtzeitig buchen! Vor allem die begehrten Flüge um die Weihnachtszeit sind oft 

schon über ein halbes Jahr vorher ausgebucht.  
 
Ezeiza International Airport: EZE 
Alle internationalen Flüge landen auf dem Großflughafen Ezeiza, der etwa 35 km von Buenos 
Aires entfernt liegt. Mit der Stadt Buenos Aires ist der Flughafen mit der "Teniente General 
Ricchieri"-Autobahn verbunden. Seit dem Jahr 2000 gibt es ein neues, modernes Terminal für 
ausländische Fluglinien.  
 
Beförderungsmittel Flughafen Ezeiza - Stadtzentrum 
Flughafentaxi ca. 70,-- Pesos. Fahrzeit ca. 40 Minuten. Es wird unbedingt empfohlen ein Taxi bei 
einem der fixen Stände in der Ankunftshalle des Flughafens zu mieten, sich einen Beleg geben 
zu lassen und nicht mit Unbekannten mitzufahren, die sich in der Halle als Taxifahrer anbieten. 
 
Lokale Verkehrsmittel 
Taxis mit Taxameter sind zahlreich vorhanden und billiger als in Deutschland. Aus 
Sicherheitsgründen wird geraten „Radiotaxis“ zu benutzen. Für längere Distanzen oder Zeiträume 
empfiehlt sich ein "Remis" (Privattaxi), das auch über das Hotel werden kann. 
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Hotels 
Empfehlenswerte Hotels in Buenos Aires, Preise in USD (ohne 21% MWSt.):  
 
Alvear Palace Hotel (Luxus mit Stil), Av. Alvear 1891, 1129 Buenos Aires 
Tel: 4808-2100, Fax: 4804-9246, E-Mail: reserv@alvear.com.ar 
345,- USD inkl. Frühstück, www.alvearpalace.com  
 
Four Seasons Buenos Aires (Luxus, modern), Posadas 1086, 1010 Buenos Aires 
Tel: 4321-1234, Fax: 4321-1201, E-Mail: reservations@fourseasons.com 
260,- USD exkl. Frühstück, www.fourseasons.com 
 
Sofitel Buenos Aires (Luxus, nahe AHSt.), Arroyo 841/849, 1007 Buenos Aires 
Tel: 4131-0000, Fax: 4131-0001, E-Mail: h3253-re@accor.com 
225,- USD inkl. Frühstück, www.sofitelbuenosaires.com.ar 
 
Caesar Park Buenos Aires (Luxus, modern), Posadas 1232, 1011 Buenos Aires 
Tel: 4819-1100, Fax: 4819-1299, E-Mail: reservas@caesar.com.ar 
200,- USD inkl. Frühstück, www.caesarpark-argentina.com  
 
Hotel Hilton Buenos Aires, Macacha Güemes 351, C1106AKA Buenos Aires 
Tel: 4891-0000, Fax: 4891-0100, E-Mail: reservations@hilton.com  
175,- exkl. Frühstück, www.hilton.com 
 
Buenos Aires Sheraton Hotel (Luxus), San Martín 1225, C1104AKC Buenos Aires 
Tel: 4318-9000, Fax: 4318-9353, E-Mail: reservas@sheraton.com.ar 
145,- USD inkl. Frühstück, www.starwood.com 
 
Marriott Plaza Hotel (Luxus, mit Stil), Florida 1005, 1005 Buenos Aires 
Tel: 4318-3000, Fax: 4318-3078/3008, E-Mail: reservations@marriott.com.ar 
164,- USD inkl. Frühstück, www.marriott.com  
 
Sheraton Libertador Hotel, Av. Córdoba y Maipú, 1054 Buenos Aires 
Tel: 4322-8800, Fax: 4323-5492, E-Mail: reserva@libertador-hotel.com.ar 
130,- USD inkl. Frühstück, http://www.sheraton.de/ 
 
Feir’s Park All Suites Hotel, Esmeralda 1366, 1007 Buenos Aires 
Tel: 4131-1900, Fax: 4131-1930, E-Mail: reservas@feirspark.com.ar 
145,- USD inkl. Frühstück, www.feirspark.com.ar 
 
Howard Johnson Plaza Hotel Street, Florida 944, C1005AAU Buenos Aires 
Tel: 4891-9200, Fax: 4891-9208, E-Mail: reserva@hjflorida.com.ar 
115,- USD inkl. Frühstück, www.hjflorida.com.ar 
 
Hotel Argenta Tower, (modern), Juncal 868, 1062 Buenos Aires 
Tel: 4325-4100, Fax: 4326-7090, E-Mail: info@argenta-tower.com.ar 
ab 115,- USD inkl. Frühstück, www.argenta-tower.com.ar  
 
Etoile Hotel, Pte. Roberto M. Ortiz 1835, 1113 Buenos Aires 
Tel: 4805-2626, Fax: 4805-3613, E-Mail: hotel@etoile.com.ar 
ab 110,- USD inkl. Frühstück, www.etoile.com.ar 
 
Loi Suites Apart Hotel (nett), Arenales 855, C1061AAL Buenos Aires 
Tel: 4324-9400, Fax: 4324-9493, E-Mail: edarenal@loisuites.com.ar  
102,- USD inkl. Frühstück, www.loisuites.com.ar 
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El Conquistador Hotel, Suipacha 948, 1008 Buenos Aires 
Tel.: 4328-3012, Fax: 4328-3252, E-Mail: marketing@elconquistador.com.ar 
72,- USD inkl. Frühstück, www.elconquistador.com.ar  
 
Dazzler Suites Arroyo (nett), Suipacha 1359, C1011ACC Buenos Aires  
Tel: 5217-5700, Fax: 4325-1886, E-Mail: reservas@dazzlersuites.com 
75,- USD inkl. Frühstück, www.fenhoteles.com.ar 
 
 
Lokale Reisebüros (deutschsprachig) 
 
Travel & Know S.R.L.  
25 de Mayo 786, 1º Cuerpo, Piso 6, Of. 40, C1002ABP Buenos Aires 
Tel: 4312-9191, Fax: 4312-6988, E-Mail: info@tknow.com.ar 
 
 
Dolmetschdienst 
 
Frau Renata G. Hoffmann 
Av. Cabildo 172, Piso 11  B, C1426AAO Buenos Aires 
Tel/Fax: +54 11/4776-1860, E-Mail:hoffmannr@arnet.com.ar 
 
Frau Liliana Spitzer (gerichtlich beeidete Übersetzerin): 
Marcelo T. de Alvear 777 Piso 9  D, C1058AAI Buenos Aires 
Tel/Fax: +54 11/4314-4964, E-Mail: tradux@lspitzer.com 
 
Geschäftszeiten 
Banken, Wechselstuben: meist von 10.00 bis 15.00 Uhr 
Behörden: meist von 07.00 bis 15.00 Uhr 
Geschäfte: nicht einheitlich, normalerweise bis 20.00 Uhr und Samstag vormittags geöffnet. 
Einkaufszentren haben länger und auch sonntags geöffnet.  
 
Zeitverschiebung 
MEZ minus vier Stunden; MESZ minus fünf Stunden (während der europäischen Sommerzeit); 
MEZ minus drei Stunden (während der argentinischen Sommerzeit vom dritten Sonntag im 
Oktober bis zum dritten Sonntag im März). Die westlichen Provinzen Argentiniens stellen nicht auf 
argentinische Sommerzeit um. 
 
Feiertage 2010 
01. Januar  Neujahr 
24. März                     Nationaler Tag der Erinnerung an Recht und Gerechtigkeit 
01. April  Tag der Staatbeamten 
02. April  Nationalfeiertag 
02. April    Karfreitag 
01. Mai  Tag der Arbeit 
25. Mai  Revolutionstag (1810) 
21. Juni  Tag der Flagge (1780) 
09. Juli   Unabhängigkeitstag (1816) 
16. August  Todestag von General San Martin (1850) 
11. Oktober  Ibero-Amerika-Tag 
08. Dezember  Mariä Empfängnis 
25. Dezember  Weihnachten   
 
Seit Mai 1988 sind nationale Feiertage "verschiebbar", d. h. sie werden auf den Montag davor 
verlegt, wenn sie auf Dienstag oder Mittwoch fallen und auf den Montag danach, wenn sie auf 
Donnerstag oder Freitag fallen. 
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Im Internet finden Sie hierzu weitere Informationen: www.mininterior.gov.ar "Feriados Nacionales y 
días no laborables" (Feiertage).  
 
Arzt 
"Hospital Alemán" = Deutsches Krankenhaus (Ambulatorium und Zahnarzt), Notruf: 5777-5568 
Av. Pueyrredón 1640, 1118 Buenos Aires, Tel: 4827-7000, Fax: 4827-7000 DW2803 
www.hospitalaleman.com.ar 
 
Notrufnummer: 
Polizei: 101 
Notarzt: 107  
 
 
REISETIPPS  
 
Do’s & Don’ts 
Wenn man in Buenos Aires ankommt, könnte man den Eindruck gewinnen, dass man sich in ein 
einer südeuropäischen Großstadt befindet. Dies verwundert auch nicht, ist doch der Großteil der 
argentinischen Bevölkerung europäischer Abstammung. Aufgrund dessen werden Europäer auch 
nicht als Fremde gesehen, sondern sehr offen und herzlich aufgenommen. Dennoch unterscheidet 
sich die Mentalität der Menschen in manchen Punkten ganz erheblich.  
„Gott ist ein Argentinier“, dieser Spruch wird nicht nur gerne zitiert, sondern ist bis zu einem 
gewissen Grad auch Teil des argentinischen Selbstverständnisses. Der Argentinier schätzt es, 
wenn man ihm und seinem Land mit Höflichkeit und Hochachtung begegnet, Kritik ist nur ihm 
vorbehalten. 
Zeitverständnis und Lebensrhythmus sind ebenfalls anders, man ist nicht Sklave seiner Uhr. Der 
ganze Tagesablauf ist deutlich nach hinten verschoben und unter Pünktlichkeit versteht man 
durchaus zu einem Termin mit einer Stunde Verspätung zu erscheinen.  
Im Geschäftsleben, welches nach wie vor hauptsächlich eine männliche Domäne ist, gibt man sich 
allerdings bedeutend konservativer, was die Pünktlichkeit und Form betrifft. So sind nicht nur 
konventionelle Kleidung und höfliche Umgangsformen von Nöten, sondern es  empfiehlt sich auch, 
etwa bei Verhandlungen, nicht gleich direkt auf das Thema zu sprechen zu kommen. Für 
erfolgreiche Geschäfte mit Argentinien ist es wichtig, gute persönliche Beziehungen mit Vertretern 
und Importeuren aufzubauen und diese dann durch regelmäßige Besuche zu pflegen. 
 
Reisetipps und Landesinformationen des staatlichen argentinischen Tourismussekretariats können 
über www.turismo.gov.ar auf Englisch abgerufen werden. Umfangreiche Informationen auf 
Deutsch finden Sie unter www.argentina-online.de. 
 
Wie sicher ist Argentinien? 
Gewalt ist vor allem ein Problem der großen Städte und damit vor allem der Megastadt Buenos 
Aires und für die Argentinier selbst. 
 
Buenos Aires 
Seit immer größere Bevölkerungsanteile verarmen und die Elendsviertel in den Außenbereichen 
anwachsen, werden auch zentrale Wohnviertel häufiger Ziel von Diebstählen und Raubüberfällen. 
Augenfällig sind die allgegenwärtigen Gitter und Mehrfachschlösser, zudem stehen kaum Autos 
auf der Straße. 
In Buenos Aires gibt es kaum jemanden, der nicht selbst überfallen wurde oder niemanden kennt, 
der überfallen wurde. Doch auch hier muss der "gewöhnliche Tourist" nicht ständig befürchten, 
ausgeraubt, überfallen oder noch ärger bedroht zu werden.  
 
Folgende Verhaltensregeln werden empfohlen: 
 Möglichst wenig Wertsachen und Geld bei sich führen, aber:  
 Immer genug Bargeld, um es im Falle eines Überfalls hergeben zu können  
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Auffälliger Schmuck, Uhren, Manschettenknöpfe, Foto- und Videokameras etc. sollten wegen des 
allgemeinen Kriminalitätsrisikos nicht offen getragen werden. 
 Geld gut verstauen, z. B. im Geldgurt  
 Tasche an sich drücken; keinen Rucksack  
 Augen auf bei großen Menschenansammlungen  
 Busse sind weitgehend sicher.  
 
Bei Taxis in Buenos Aires gibt es unterschiedliche Ansichten; es kursieren wohl einige "falsche" 
Taxis, deren Fahrer es auf die Geldbörse ihrer "Fahrgäste" abgesehen haben. Doch ist das wohl 
die große Ausnahme.  
 
Der Rest des Landes 
Argentinien zählt eher zu den sicheren Reiseländern. In größeren Städten des Landes gibt es, wie 
in anderen Ländern auch, Kleinkriminalität, doch in einem geringeren Ausmaß als in Buenos Aires. 
 
Reisewährung  
Euro & USD, Kreditkarten, an bestimmten Bankomaten kann auch mit Kreditkarten oder 
Bankomatkarten mit “Maestro” - Funktion Geld (nur Pesos) abgehoben werden. Der Eintausch von 
Reiseschecks ist kompliziert und teuer. 
 
Geldwechsel 
In Deutschland sind keine argentinischen Pesos zu erhalten. Euro & USD werden in Hotels meist 
als Zahlungsmittel zum aktuellen Wechselkurs angenommen. Das Geldwechseln erfolgt am 
einfachsten in einer Wechselstube (“casa de cambio”). 
 
Trinkgelder 
5 bis 10% (wird auf dem Tisch liegen gelassen oder sollte dem Kellner bar gegeben werden)  
 
Post-, Telefongebühren 
Postämter sind von montags bis freitags von 08.00 bis 20.00 Uhr und samstags von 08.00 bis 
14.00 Uhr geöffnet. Für Telegramme bis 24 Uhr. Öffentliche Telefonzellen benötigen spezielle 
Telefonmünzen "Fichas" oder "Cospeles" genannt, erhältlich an Zeitungsständen, Kiosken, in 
Restaurants oder den Geschäftsstellen der Telefongesellschaft. Neuerdings gibt es auch 
Kartentelefone. Vom Hotel aus geführte Auslandsgespräche sind sehr teuer. Es gibt jedoch relativ 
günstige öffentliche Fernsprechstellen ("Locutorios"), die häufig auch Internetdienste anbieten. 
Deutsche Mobiltelefone sind nur teilweise, abhängig vom Netzbetreiber bzw. Telefon, kompatibel. 
Mobiltelefone können aber z.B. am Flughafen (u.a. bei “Movicom”), im Hotel oder direkt bei Nolitel 
(Ricardo Rojas 401, 11. Stock, Tel: 4311-3500) angemietet werden, www.nolitelgroup.com.ar. 
Vorwahl für Deutschland: +49. 
 
Postlaufzeit von und nach Deutschland 
Flugpost mindestens fünf Tage. 
Briefe, die auf möglicherweise wertvollen Inhalt schließen lassen, gehen leicht verloren. 
 
Stromspannung, Stecker 
220 V; zweipolige Stecker sind kompatibel, dreipolige “Schukostecker” jedoch nicht. 
 
Reiseapotheke nicht vergessen! 
 
Durchschnittliche Aufenthaltskosten/Tag  
Das Preisniveau liegt in Argentinien nicht über dem deutschen. 
 
 
ERGÄNZENDE AUSKÜNFTE 
zu Argentinien sind im Internet im Außenwirtschaftsportal Bayern: www.auwi-bayern.de/ → Rubrik 
„Länder“ abrufbar. 
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